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Allgemeine Geschäftsbedingungen der SMB 

Multiservices UG für 

Reinigungsdienstleitungen 

1. Allgemeines 

Der Abschluss des Betreuungsvertrages bzw. der 
Auftragsbestätigung erfolgt allein auf der Basis dieser 

Bedingungen, deren ausschließliche Gültigkeit der Auftraggeber 
durch Unterzeichnung des Vertrages bzw. der 

Auftragsbestätigung anerkennt. Andere Bedingungen sind 
ungültig. Unsere Angebote sind freibleibend und bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung durch uns. 

Beide Parteien verpflichten sich, alle Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag auf evtl. Rechtsnachfolger – auch bei Vermietung 
oder Verpachtung zu übertragen. 

2. Vertragsdauer und Kündigung 

Vertragsdauer und Kündigung richten sich nach den 

diesbezüglichen Bestimmungen des Betreuungsvertrages bzw. 

der Auftragsbestätigung. 

Der Vertrag läuft – soweit nichts Abweichendes schriftlich 

verein-bart ist – 12 Monate. Wird er nicht drei Monate vor Ablauf 

der Erstlaufzeit gekündigt, so verlängert sich der Vertrag jeweils 

um weitere 12 Monate und danach wieder um weitere 12 

Monate usw. 

3. Einweisung in das Objekt 

Vor der Tätigkeitsaufnahme durch den Auftragnehmer ist der 

Auftraggeber verpflichtet, die Mitarbeiter des Auftragnehmers in 

sämtlichen vorhandenen technischen Einrichtungen des 

betreuenden Objektes und in die Gesamtanlage einzuweisen, auf 

mögliche Gefahrenquellen ausdrücklich hinzuweisen und 

sämtliche erforderlichen Schlüssel, welche zur Ausführung der 

vereinbarten Tätigkeit nötig sind, zu übergeben. 

4. Leistungen des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die im Leistungsverzeichnis 

des jeweiligen Betreuungsvertrages oder in der jeweiligen 

Auftragsbestätigung festgehaltenen Leistungen ordentlich und 

gewissenhaft durchzuführen. Abweichungen von den 

Vereinbarungen sind zulässig, wenn der vertraglich vereinbarte 

Leistungsumfang und Standard gewährt bleibt. 

5. Umfang und Durchführung der Leistungen 

Die vereinbarten Leistungen beschränken sich nur auf die im 

Leistungsverzeichnis zur Betreuung ausgewiesenen 

Einrichtungen. Im Rahmen der Haustechnik übernimmt der 

Aufragnehmer Kleinreparaturen an den Einrichtungen, außer es 

ist im Einzelfall nichts Abweichendes geregelt ist. Material und 

Ersatzteile für die Behebung kleinerer Schäden werden dem 

Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt. Vereinbarte 

turnusmäßige Leistungen können nur während der normalen 

Arbeitsstunden an Werktagen von Montag bis Samstag erbracht 

werden. 

6. Schäden und Mängel am betreuten Objekt 

Werden dem Auftragnehmer im Rahmen der Betreuung Schäden 

und Mängel am betreuten Objekt bekannt, erstattet er dem 

Auftraggeber unverzüglich Meldung. Bei Notsituationen 

(Heizungsausfall, Wasserrohrbruch, Stromunterbrechung usw.) 

ist der Auftragnehmer berechtigt und beauftragt, den Schaden, 

falls erforderlich, selbst oder unter Einschaltung von Dritten zu 

Lasten des Auftraggebers auch ohne vorherige Benachrichtigung 

zu beheben. In diesen Fällen wird der Auftraggeber unverzüglich 

nach Behebung des Schadens über Art und Umfang des 

aufgetretenen Schadens informiert. Wird die Durchführung 

größerer Reparaturen oder Erneuerungen erforderlich, so 

unterbreitet der Aufragnehmer dem Auftraggeber einen 

Kostenvoranschlag und wird ggf. unter Einschaltung von 

Fachfirmen aufgrund der gesonderten Beauftragung tätig.    

7. Leistungen und Erklärungen des Auftraggebers 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer ohne 

Berechnung kaltes und warmes Wasser und Strom für den 

Betrieb von Maschinen und in dem für die Durchführung der 

Arbeiten erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen. Bei 

Bedarf überlässt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 

unentgeltlich einen geeigneten verschließbaren Raum für 

Materialien, Geräte und Maschinen. Der Auftraggeber erklärt 

gegenüber dem Auftragnehmer, dass durch die Übertragung der 

Tätigkeit keine Kündigungen gegenüber eigenen, bisher auf 

diesem Gebiet tätigen Mitarbeiter ausgesprochen wurden. Sollte 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften der Übergang eines solchen 

gekündigten Arbeitsverhältnisses des Auftraggebers auf den 

Auftragnehmer festzustellen sein, so stellt der Auftraggeber den 

Auftragnehmer von den Pflichten eines so übergangenen 

Arbeitsverhältnisses frei.    

8. Gewährleistung 

Reklamationen sind unverzüglich nach der Durchführung der 

Leistung des Auftragnehmers mitzuteilen, um damit eine 

sofortige objektive Feststellung der Beanstandungen zu 

garantieren. Der Auftraggeber hat bei einer Reklamation 

unverzüglich mit der zuständigen Niederlassung Kontakt 

aufzunehmen, wobei es nicht genügt, die Reklamation dem 

Personal am Einsatzort mitzuteilen. Eine mündliche Reklamation 

ist nicht ausreichend. Reklamationen sind daher grundsätzlich 

schriftlich vom Auftraggeber vorzunehmen. Bei einer rechtzeitig 

und ordnungsgemäß gerügten Beanstandung, ist der 

Auftragnehmer zur Nacharbeit verpflichtet und berechtigt. Der 

Auftraggeber ist zu Rechnungskürzungen berechtigt, wenn die 

Nacharbeit nicht zur Beseitigung der gerügten Beanstandungen 

geführt hat.    

9. Ausführung durch andere Unternehmen 

Die SMB Multiservices UG ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen zuverlässiger Unternehmen zu bedienen. 

10. Unterbrechung der Leistung 

(1) Im Kriegs- oder Streikfalle, bei Unruhen und anderen Fällen 

höherer Gewalt kann SMB Multiservices UG den Dienst, soweit 

dessen Ausführung unmöglich wird, unterbrechen oder 

zweckentsprechend umstellen. 

(2) Im Falle der Unterbrechung ist die SMB Multiservices UG 

verpflichtet, das Entgelt entsprechend den etwa ersparten 

Löhnen für die Zeit der Unterbrechung zu ermäßigen. 

11. Vorzeitige Vertragsauflösung 

(1) Bei Umzug des Auftraggebers, Insolvenz sowie bei Verkauf 

oder sonstiger Aufgabe des Vertragsobjektes oder -

gegenstandes kann das Vertragsverhältnis von jeder 
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Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat gekündigt 

werden. 

12. Rechtsnachfolge 

Bei Tod des Auftraggebers tritt der Rechtsnachfolger in den 

Vertrag ein, es sei denn, dass der Gegenstand des Vertrages 

hauptsächlich auf persönliche Belange, insbesondere den Schutz 

der Person des Auftraggebers, abgestellt war. Durch Tod, 

sonstige Rechtsnachfolge oder Rechtsveränderung der SMB 

Multiservices UG wird der Vertrag nicht berührt. 

13. Haftung und Haftungsbegrenzung 

(1) Die Haftung der SMB Multiservices UG für Sach- und 

Vermögensschäden ist in Fällen leicht fahrlässiger 

Schadensverursachung durch einen gesetzlichen Vertreter oder 

einen Erfüllungsgehilfen auf den bei vergleichbaren Geschäften 

dieser Art typischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

Die Haftung für sonstige Fälle der schuldhaften Verursachung 

von Sach- und Vermögensschäden bleibt unberührt. 

(2) Auch die Haftung der Mitarbeiter für Sach- und 

Vermögens-schäden ist in Fällen leicht fahrlässiger 

Schadensverursachung auf die bei vergleichbaren Geschäften 

dieser Art typischen und vorhersehbaren Schäden beschränkt. 

Die Haftung für sonstige Fälle der schuldhaften Verursachung 

von Sach- und Vermögens-schäden bleibt unberührt. 

(3) Es besteht eine Haftpflichtversicherung der SMB 

Multiservices UG. Dem Versicherungsvertrag liegen die 

Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB) und 

die Bedingungen für die Haftpflichtversicherung von 

Bewachungsunternehmen uneingeschränkt zu Grunde. Von 

diesem Versicherungsschutz ausgeschlossen sind insbesondere 

Schäden, die mit der eigentlichen Sicherheitsdienstleistung nicht 

in Zusammenhang stehen, wie die Übernahme der Streupflicht 

bei Glatteis, bei Bedienung von Sonnenschutzeinrichtungen, 

oder bei der Bedienung und Betreuung von Maschinen, Kesseln, 

Heizvorrichtungen, elektrischen oder ähnlichen Anlagen. 

(4) Die Haftung für Personenschäden bleibt unberührt. Die 

Einschränkungen der Abs. 1 bis 3 gelten nur für Sach- und 

Vermögensschäden. 

14. Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen 

(1) Schadensersatzansprüche müssen innerhalb einer Frist von 3 

Monaten, nachdem der Anspruchsberechtigte, seine 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von dem 

schädigenden Ereignis Kenntnis erlangt haben, gegenüber der 

SMB Multiservices UG geltend gemacht werden. Kann innerhalb 

dieser Frist die Höhe des Schadens noch nicht bestimmt werden, 

so ist es ausrei-chend, aber auch erforderlich, dass der Schaden 

dem Grunde nach geltend gemacht wird. 

Schadensersatzansprüche, die nicht innerhalb dieser Frist 

geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen. 

(2) Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, der SMB 

Multiservices UG unverzüglich Gelegenheit zu geben, alle 

erforderlichen Feststellungen zur Schadensverursachung, zum 

Schadensverlauf und zur Schadenshöhe selbst oder durch 

Beauftragte zu treffen. Schadensaufwendungen, die dadurch 

entstehen, dass der Auftraggeber seinen vorstehenden 

Verpflichtungen nicht oder nicht unverzüglich nachkommt, 

gehen zu seinen Lasten. 

15. Haftpflichtversicherung und Nachweis 

Die Haftung der SMB Multiservices UG ist mit nachfolgenden 

Haftungshöchstgrenzen beschränkt: 

a) pauschal für Personen- und sonstige Schäden 

(Sach- und –Vermögensschäden) 10.000.000,00 € 

b) für Vermögensschäden und besondere 

Vermögensschäden 1.000.000,00 € 

c) für das Abhandenkommen von fremden, 

berufsbezogenen Schlüsseln 500.000,00 € 

d) für das Abhandenkommen bewachter Sachen 

500.000,00 € 

e) für Bearbeitungsschäden 5.000.000,00 €. 

16. Zahlung des Entgelts 

(1) Das Entgelt für erbrachte Dienstleistungen ist unverzüglich 

nach erfolgter Rechnungsstellung fällig jedoch spätestens 10 

Werktage nach Rechnungsstellung fällig. 

(2) Ist vertraglich vereinbart, dass das Entgelt im Voraus zuzahlen 

ist, hat die Zahlung mind. 3 Werktage vor Auftragsbeginn zu 

zahlen. 

(3) Rechnungen werden elektronisch per eMail oder Download 

als PDF Dokument übermittelt. Sollte die Zustellung der 

Rechnung postalisch gewünscht werden, so wird eine Pauschale 

von 2,00 € 

(4) Die Aufrechnung des Entgelts ist nicht zulässig, es sei denn im 

Falle einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Forderung. 

(5) SMB Multiservices UG bieten dem Kunden die Zahlung auf 

Rechnung sowie als SEPA-Lastschrift an. 

17. Zahlungsverzug 

(1) Gerät der Auftraggeber mit der Zahlung einer Forderung in 

Zahlungsverzug, können alle übrigen Forderungen gegen ihn 

sofort fällig gestellt werden. 

(2) Der Auftraggeber gerät mit dem 30. Tag nach der 

Rechnungsstellung in Vollverzug nach §286 Abs. 2 BGB. 

(3) Die SMB Multiservices UG berechnet für den Verzug, 

Verzugszinsen. Die Verzugszinsen betragen 8 % p.a. über dem zur 

Zeit der Berechnung geltenden Basiszinssatz. 

(4) Die SMB Multiservices UG ist berechtigt für Mahnungen und 

Inkasso folgende Kosten in Rechnung zu stellen: 

a) 1. Mahnung 3,00€ Mahnpauschale 

b) 2. Mahnung 3,00€ Mahnpauschale 

c) Telefoninkasso durch die SMB Multiservices UG 

49,00€ Pauschale 

d) 3. Mahnung 3,00€ Mahnpauschale sowie 40,00€ 

Verzugspauschale nach § 288 Abs. 5 S. 1 BGB 
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(5) Die SMB Multiservices UG ist berechtigt, Forderungen gegen 

den Auftraggeber an Dritte abzutreten und diese mit der 

Betreibung der Forderung beauftragen. 

18. Preisänderung 

(1) Im Falle der Veränderung/Neueinführung von gesetzlichen 

Steuern, Abgaben, Versicherungsprämien, Kfz-Betriebskosten, 

Lohnkosten und Lohnnebenkosten, insbesondere durch den 

Abschluss neuer Lohn-, Mantel- oder sonstiger Tarifverträge, die 

zu einer Erhöhung der Kosten der vereinbarten Leistung führen, 

ist die SMB Multiservices UG berechtigt, das Entgelt um den 

Betrag in gleicher Weise zu verändern, um den sich durch die 

Veränderung der Lohnkosten, Lohnnebenkosten und sonstigen 

o. g. Kosten der Stundenverrechnungssatz für die Ausführung des 

Auftrages geändert hat, zuzüglich der jeweils gültigen 

gesetzlichen Steuern und Abgaben. Bei der Preiserhöhung ist 

anzugeben, welche Kostenfaktoren in welchem Umfang 

gestiegen sind und welche Bedeutung diese Kostensteigerung für 

die Kostenkalkulation hat. Kostenerhöhungen bei einzelnen 

Kostenbestandteilen, können nur soweit weitergegeben werden, 

wie sie nicht durch Preissenkungen bei anderen 

Kosten-bestandteilen aufgewogen werden. Die Preiserhöhung 

tritt zum Beginn des Monats in Kraft, wenn sie dem Auftraggeber 

bis zum dritten Werktag des vorausgegangenen Monats unter 

Offenlegung der Kostenkalkulation und Nachweis der 

geänderten Kostenfaktoren, bekannt gegeben wurde. 

(2) Dem Auftraggeber steht im Fall der Veränderung von 

Kostenfaktoren, die zu einer Senkung der Kosten der 

vereinbarten Leistung führen, entsprechend der Regelung in 

Absatz 1 ein Anspruch auf Preissenkung zu. 

(3) Fordert eine der Parteien eine Preisanpassung, steht der 

anderen Partei ein Sonderkündigungsrecht mit Frist von vier 

Wochen zum Monatsende zu. 

19. Vertragsbeginn, Vertragsänderungen 

(1) Der Vertrag ist von dem Zeitpunkt an verbindlich, zu dem 

Auftraggeber die schriftliche Auftragsbestätigung zugeht. 

(2) Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen oder 

Einschränkungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

20. Abwerbungsverbot und Vertragsstrafe 

(1) Dem Auftraggeber ist es nicht gestattet, Mitarbeiter der SMB 

Multiservices UG zur Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses und 

zur Begründung eines neuen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 

als selbstständige oder unselbstständige Mitarbeiter des 

Auftraggebers zu veranlassen. Diese Bestimmung gilt auch noch 

12 Monate nach Beendigung des Vertrages. 

(2) Verstößt der Auftraggeber schuldhaft gegen die 

Bestimmungen des Absatz 1, so ist er verpflichtet, der SMB 

Multiservices UG für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine von 

der SMB Multiservices UG eine Vertragsstrafe in Höhe von 5000 

€ netto, deren Angemessenheit im Streitfall durch das zuständige 

Gericht zu überprüfen ist, zu zahlen. 

21. Datenschutz 

(1) SMB Multiservices UG verpflichtet sich, über alle ihr in 

Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit für den 

Auftraggeber bekannt gewordenen oder bekanntwerdenden 

vertraulichen Informationen und insbesondere über alle 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers 

(insbesondere Vertragsbeziehungen, Abschlüsse, Geschäfte oder 

besonderen Angelegenheiten des Auftraggebers) absolute 

Verschwiegenheit zu bewahren. 

(2) Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich auf sämtliche 

Mitarbeiter, Beauftragte und sonstige Erfüllungsgehilfen SMB 

Multiservices UG ohne Rücksicht auf die Art und rechtliche 

Ausgestaltung der Zusammenarbeit. 

(3) Die SMB Multiservices UG erhebt personenbezogene Daten 

des Auftraggebers zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur 

Erfüllung unserer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten. 

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die 

Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 

Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet 

nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck 

ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und soweit dem 

keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Eine 

unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des 

Auftraggebers ist möglich. 

22. Gerichtsstand, Erfüllungsort, Rechtsverfolgung im Ausland 

(1) Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder handelt es sich um öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, so ist Erfüllungsort und 

Gerichtsstand der Sitz der Betriebsleitung der SMB Multiservices 

UG. Diese Gerichtsstand-Vereinbarung gilt ausdrücklich auch für 

den Fall, dass 

a) die in den Klagewegen in Anspruch zu nehmende Partei nach 

Vertragsabschluss ihren Sitz, Wohnort und/oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort verlegt; 

b) Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis im Wege des 

Mahnverfahrens geltend gemacht werden. 

(2) Der Auftraggeber hat alle Gebühren, Kosten und Auslagen, 

die im Zusammenhang mit jeder gegen ihn rechtlich 

erfolgreichen Rechtsverfolgung innerhalb und außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland anfallen, zu tragen. 

23. Schlussbestimmung 

(1) Die Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Auftraggebers, die diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

widersprechen, wird ausgeschlossen. 

(2) Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 

rechtsunwirksam sein sollten, so sollen sie so umgedeutet 

werden, dass der mit der ungültigen Bestimmung verbundene 

wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Die Gültigkeit aller übrigen 

Bestimmungen wird dadurch nicht berührt. 

(3) Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht 

ohne die Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts 

und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Stand: 30.11.2021 

Gültig ab 01.01.2022 


